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Anpassung der Schmutzwassergebühren für das Jahr 2013 
 
Sachverhalt: 
Die letzte Anpassung der Schmutzwassergebühren für die Gemeinde Appen erfolgte 
zum 1. Januar 2012. 
Für das Jahr 2013 müssen die Grundgebühren, nachdem diese für das Jahr 2012 
reduziert werden konnten, wieder minimal erhöht werden. Bei der Zusatzgebühr kann 
dagegen von einer Anpassung abgesehen werden. 
Die Veränderungen im Bereich der Grundgebühren ergeben sich insbesondere aus 
der Erhöhung der Ansätze für bauliche Unterhaltung und der Abschreibungen. 
Bei der Anzahl der Wohneinheiten wird sich auch im Jahr 2013 kaum etwas ändern, 
da größere Baumaßnahmen in der Gemeinde Appen nicht geplant sind. 
 
Aktuell beträgt der Fehlbetrag im Bereich der Schmutzwasserentsorgung noch 
93.180,09 €, der laut Kommunalabgabengesetz für Schleswig-Holstein innerhalb der 
nächsten drei Jahre auszugleichen ist und in der Gebührenkalkulation entsprechend 
berücksichtigt werden muss. Dieser Fehlbetrag ist mit einem Drittel (31.060,03 €) in 
die Gebührenkalkulation eingeflossen und im Verhältnis der Gesamtkosten entspre-
chend auf die Grundgebühr und die Zusatzgebühr verteilt worden. 
 
Der Vorlage beigefügt ist die Gebührenkalkulation, der die Berechnung der Gebüh-
rensätze ab 2013 entnommen werden kann. 
 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Aus Sicht der Verwaltung sollte auch für diese Kalkulation nicht von der bisherigen 
Berechnungsart abgewichen werden, da die Kosten, die für die Grundgebühr sowie 
für die Zusatzgebühr zugrunde gelegt werden, genau feststellbar sind. 
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Entsprechend der Kalkulation für 2013 ergibt sich eine Grundgebühr in Höhe von 
3,88 € monatlich je Wohneinheit bzw. mindestens 5,82 € monatlich je Grundstücks-
anschluss. Das bedeutet, dass die Grundgebühr zum 1. Januar 2013 um 0,09 € mo-
natlich je Wohneinheit bzw. 0,13 € monatlich je Grundstücksanschluss gegenüber 
2012 erhöht werden muss. 
Weiter ergibt sich aus der Kalkulation, dass zur Deckung der entstehenden Kosten 
eine Veränderung der Zusatzgebühr nicht erforderlich ist und somit unverändert in 
Höhe von 1,73 € je Kubikmeter Wasser zugrunde gelegt werden kann. 
 
 
 
Finanzierung: 
Die entsprechenden Benutzungsgebühren sind aufgrund der Gebührenkalkulation für 
die Schmutzwassergebühren 2013 in den Haushaltsplanentwurf 2013 zur Haushalts-
stelle 70000 110000 eingestellt worden. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss nimmt die Gebührenkalkulation für 2013 zur Kenntnis und be-
schließt, die Schmutzwassergebühren ab 1. Januar 2013 wie folgt anzupassen: 
 

1. Die Grundgebühr beträgt je Wohneinheit monatlich   3,88 €, 
mindestens jedoch je Grundstücksanschluss monatlich  5,82 €. 
 

2. Die Zusatzgebühr beträgt je Kubikmeter Schmutzwasser  1,73 €. 
 
Die Beitrags- und Gebührensatzung der Gemeinde Appen ist entsprechend zu än-
dern. 
 
 
 
___________________ 
Banaschak 
Bürgermeister 
 
 
 
Anlagen: Gebührenkalkulation  
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